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Ausschreibung 
zur 

Landesverbandsmeisterschaft 2012 

in der Disziplin 

Vorderladerschießen 
 
1. Austragungsorte und Datum 

Die Vorderlader-Flintenwettbewerbe (Regel 7.71 und 7.72 der SpO) werden am 

 Sonntag 16. Juni 2012 Beginn 10:00 Uhr 

auf der Sportanlage des Göttinger Wurfscheiben-Club in Bremke/Vogelsang ausgetragen. 

Alle anderen Wettbewerbe (Regeln 7.10 bis 7.60 der SpO) werden am 

01. Juni 2012  Beginn: Festlegung nach Eingang der Meldungen 

   (Steinschlossgewehr, Steinschlossgewehr 100m lgd , Muskete, 
   Dienstgewehr u. Perkussionsrevolver)  

02. Juni 2012 Beginn: 08.00 Uhr 

   Perkussionsgewehr, Perkussionsfreigewehr, Perkussionspistole u.  

   Steinschlosspistole) 

auf der Sportanlage des SV Langenforth, Emil-Berliner-Str. 30 30851 Langenhagen 
ausgetragen. 

2. Teilnahmemeldung 

Die Teilnehmer sind von den KSV bis zum 07.05.2012 dem NSSV zu melden. Verspätet 
eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt werden. 

 Meldungen zu den Landesverbandsmeisterschaften sind nur noch mit dem 
Meisterschaftsprogramm David21 möglich. 

 Die Meldungen können auch per E-Mail an folgende Adresse gesandt werden:
 meldung@nssv-hannover.de 

Hier werden die kompl. Ergebnislisten als PDF-Datei benötigt. 

Meldeverfahren siehe Anlage 2 der Ausschreibung 01 
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2. Wettbewerbe 

Gewehre 

Perkussionsgewehr Regel  7.10  der SpO 

Mannschaft offene Klasse; Einzelwertung Schützen, Damen, Altersschützen und Senioren 

Perkussionsfreigewehr Regel  7.15  der SpO 

Mannschaft offene Klasse, Einzelwertung offene Klasse 

Perkussionsdienstgewehr Regel  7.20  der SpO 

Mannschaft offene Klasse; Einzelwertung offene Klasse 

Steinschlossgewehr Regel  7.30  der SpO 

Einzelwertung offene Klasse 

Steinschlossgewehr 100m liegend Regel  7.31  der SpO 

Einzelwertung offene Klasse 

Steinschlossmuskete Regel  7.35  der SpO 

Einzelwertung offene Klasse 

Revolver und Pistolen 

Perkussionsrevolver Regel  7.40  der SpO 

Mannschaft offene Klasse; Einzelwertung Schützen, Damen, Altersschützen und Senioren 

Perkussionspistole Regel  7.50  der SpO 

Mannschaft offene Klasse; Einzelwertung Schützen, Damen, Altersschützen und Senioren 

Steinschlosspistole Regel  7.60  der SpO 

Mannschaft offene Klasse; Einzelwertung offene Klasse 

Flinten 

Perkussionsflinte Regel  7.71  der SpO 

Mannschaft offene Klasse; Einzelwertung offene Klasse 

Steinschlossflinte Regel  7.72  der SpO 

Steinschlossflinte wird auch von 5 Positionen geschossen.  

Mannschaft offene Klasse; Einzelwertung offene Klasse 

In allen Wettbewerben sind Ergebnisse der Kreismeisterschaften zur Ermittlung der 
Qualifikationsringzahlen zu melden. 
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4. Allgemeine Bestimmungen 

Sportlerinnen und Sportler mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben die Startberechtigung des 
Deutschen Schützenbundes unaufgefordert der Waffenkontrolle vorzulegen. 

Mannschaftsummeldungen haben mindestens eine Stunde vor Startbeginn im Wettkampfbüro zu 
erfolgen. Die Ummeldegebühr wird auf € 7,50 festgelegt (siehe 0.9.5.2 der SpO). 

Die Einspruchsgebühr wird auf € 25,00 festgelegt (siehe 0.13.2 der SpO). 

Das Startgeld für Einzelstarts wird einheitlich auf € 13,00  und für 

 Mannschaftsstarts auf  € 7,50 festgelegt. 

Ausnahme: Einzelstarts Vorderlader-Flintenwettbewerbe  € 20,00. 

Ein Vorschießen zu den Landesverbandsmeisterschaften wird nur nach Regel 0.9.4 ff der SpO 
gestattet. Alle vorgeschossenen Ergebnisse werden in der Einzelwertung „außer Konkurrenz“ 
gesetzt. Mannschaften mit mehr als einem vorgeschossenen Ergebnis werden ebenfalls „außer 
Konkurrenz“ gesetzt. Mitarbeiter mit einem vorgeschossenem Ergebnis werden in der Rangfolge 
berücksichtigt. 

Schützinnen und Schützen, denen anlässlich der LM schon bekannt ist, dass sie nicht an 
der DM 2012 teilnehmen können, bitten wir, dieses im Wettkampfbüro anlässlich der 
LM schriftlich auf einem Formblatt anzuzeigen. 

Jeder Schütze/in muss im Besitz einer gültigen Erlaubnis nach §27 des Sprengstoffgesetzes sein 
und Diese auf Anforderung bei der Waffenkontrolle vorlegen. 

Mit der Teilnahme an den Landesverbandsmeisterschaften erklären sich alle Sportlerinnen und 
Sportler damit einverstanden, dass ihre wettkampfrelevanten Daten elektronisch gespeichert und in 
den Medien veröffentlich werden. Wettkampfbezogene Fotos von den Teilnehmern dürfen in den 
Medien ebenso veröffentlicht werden. 

Änderungen vorbehalten! 
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